
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allgemeine Informationen zur Pirnaer Hofnacht am 03. August 2019 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir freuen uns, Sie (wieder) zur Teilnahme an der Pirnaer Hofnacht einladen zu 
können. 
 
Die erfolgreiche Sommernachts-Veranstaltung, bei der handgemachte Musik, 
romantische Beleuchtung und fantasievolle Dekoration in den bewirtschafteten 
Höfen im Vordergrund stehen, wird auch dieses Jahr viele Gäste nach Pirna 
locken. 
 
Wir vermitteln gerne Ihre Höfe an passende Betreiber und stehen bei der 
Organisation des musikalischen Rahmenprogramms unterstützend zur Seite: 
 

Werbeleistung 
 
- Gestaltung, Druck und Verteilung von Flyern mit allen teilnehmenden 

Höfen 
- Gestaltung, Druck und Verteilung von Plakaten 
- Redaktionelle Begleitung in der Presse  
- Online-Werbung unter Nutzung sozialer Medien 
 
Organisationsleistung 
 
- Veranstaltungsplanung und Koordination 
- Anträge, Anhörungen etc. bei Stadtverwaltung 
- Veranstalter-Haftpflichtversicherung für alle öffentlichen Flächen 
- Übernahme der GEMA-Gebühren (siehe Abschnitt GEMA) 
- vereinzelte Bereitstellung sanitärer Anlagen, Sonderreinigung sowie 

Papierkorbleerung 
- Sicherheitsdienst 
-  Beruhigung der Innenstadt durch vorübergehende Straßensperrung 
 
 

Die oben genannten Leistungen werden zu Teilen durch den 

Werbekostenzuschuss der Hofbetreiber sowie durch akquirierte Sponsoring-

Mittel finanziert. 

  

Pirna, 4. Februar 2019 
 

Veranstaltungsbüro 

Slenke 
 
 
Besucher- und 
Rechnungsanschrift 
Kultur- und Tourismus- 
gesellschaft Pirna mbH 
Am Markt 7 
01796 Pirna 
Tel.: (03501) 556 458 
Fax: (03501) 556 12 458 
sebastian.lenke@pirna.de 
www.pirna.de 
 
Bankverbindung 
Ostsächsische Sparkasse  
Dresden 
IBAN:  
DE 74 8505 0300 3100 111400 
BIC: OSDDDE81XXX 
 
Steuernummer 
210/112/03369 
 
eingetragen beim  
Amtsgericht Dresden 
HRB 23792 
 
Aufsichtsratsvorsitzender 
Klaus-Peter Hanke 
 
Geschäftsführer 
Christian Schmidt-Doll 



Anzeige vorübergehendes Gaststättengewerbe  
 
Alle Hofbetreiber, die an diesem Abend Speisen und Getränke ausschenken, müssen den 
Antrag: „Anzeige über ein vorübergehendes Gaststättengewerbe“ ausfüllen und mindestens 
zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn bei der Stadtverwaltung einreichen. (Vorlage als 
Download oder bei der SV Pirna). Ab sofort muss der Empfang der Anzeige nach § 2 Abs. 2 
SächsGastG bescheinigt werden. Für die Bescheinigung wird eine Verwaltungsgebühr in 
Höhe von 10,00 Euro durch die Stadtverwaltung erhoben. Der Antrag kann gerne bei uns mit 
den Anmeldeunterlagen abgegeben werden, die Bescheinigung samt Rechnungslegung erfolgt 
dann postalisch durch die Stadtverwaltung. 
 
Freiflächenbewirtschaftung 
 
Die Genehmigung für eine Bewirtschaftung von Freiflächen außerhalb der Höfe kann 
grundsätzlich nicht erteilt werden. Davon ausgeschlossen sind bereits genehmigte 
Sonderfreiflächen zur gastronomischen Versorgung (Außenbestuhlung), die von den 
Gastronomiebetrieben bei der Stadtverwaltung für das laufende Jahr beantragt und genehmigt 
wurden. 
 
Anmeldung 
 
Anmeldungen bis zum 30.06.2019 können in den Werbemitteln berücksichtigt werden. Richten 
Sie diese bitte per Mail an sebastian.lenke@pirna.de oder per Post an die Kultur- und 
Tourismusgesellschaft Pirna mbH / GB Veranstaltungsbüro / Am Markt 7 in 01796 Pirna. 
Alternativ können Sie die Anmeldung natürlich auch persönlich abgeben. 
 
Warenbezug 
 
Auf der beiliegenden „Anforderung für Festausstattung“ finden Sie die Preise und 
Lieferbedingungen unseres zuverlässigen Logistikpartners – Elbtal Getränke GmbH. Gewerbliche 
Hofbetreiber verpflichten sich zur Einhaltung der im Bierbrief 2019 vorgegebenen Konditionen. 
Ausgenommen hiervon sind bestehende Lieferverträge (bei Gastronomie im Hof) sowie 
Privatversorger. 
 
GEMA 
 
Mit Unterschreiben der Anmeldeunterlagen willigen Sie ein, uns die Musikfolgeliste Ihres Hofes 
unaufgefordert innerhalb von 14 Tagen nach Beendigung der Veranstaltung zuzuarbeiten. 
Entstehende Mehrkosten durch die Nichtmeldung werden zuzüglich Bearbeitungsgebühr an den 
Hofbetreiber weitergeleitet. 
 
Rahmenbedingungen und Auflagenbescheid der Stadt Pirna 
 
Entsprechend dem vergangenen Jahr erhalten Sie nach Anmeldung einen Auszug aus dem 
durch die Stadt Pirna erlassenen Auflagenbescheid zur Information. Dieser regelt die für die 
Pirnaer Hofnacht erlassene Ausnahmegenehmigung von der Nachtruhe sowie die Zeiten für 
Ausschank und Musikdarbietung. Diesem Bescheid ist unbedingt Folge zu leisten.  
 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 

    

i.A. Sebastian Lenke     i.A. Elisa Belg 
Veranstaltungsbüro     Veranstaltungsbüro 


